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Kleine Anfrage zur mündlichen Beantwortung 

BGH-Urteil zwingt Wasserversorgung in Hessen zu Preissenkungen von 30 %. 
Welche Folgen hat das Urteil für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für 
die Sicherstellung der ortsnahen Daseinsvorsorge „Trinkwasserversorgung“ in 
Niedersachsen? 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 2.12.2009 die Rechtmäßigkeit einer 
Preissenkungsverfügung der Hessischen Landeskartellbehörde bestätigt. Die Stadt 
Wetzlar wurde verpflichtet, die Wasserpreise um 30 % zu senken. 

„Anscheinend sah sich der BGH auf der Grundlage des bestehenden 
Rechtsrahmens nicht in der Lage, für die Überprüfung von Wasserpreisen, 
insbesondere für die Vergleichbarkeit von Wasserversorgern, spezifische Kriterien zu 
entwickeln“, kommentierte der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU). Auch der 
Niedersächsische Städtetag wehrt sich gegen das BGH-Urteil und verweist auf das 
Prinzip der Kostendeckung nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Städte- und 
Gemeindebund warnte vor falschen Schlüssen und sieht eine mögliche Gefährdung 
der kommunalen Wasserversorgung.  

Der VKU argumentierte weiter, dass in der örtlich gebundenen Wasserversorgung 
stark unterschiedliche, kostenrelevante Versorgungsbedingungen gelten. Er verweist 
dazu auf ein Gutachten „Trinkwasserpreise in Deutschland“ der Universität Leipzig 
aus dem Oktober 2009. Anscheinend erkennt der BGH in seinem Urteil diese 
Kriterien nicht an, weil es dafür keine einschlägigen Rechtsvorschriften gibt. Nun 
werden die zuständigen Landeskartellbehörden auf der Grundlage des Urteils ihre 
kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht im Interesse der Trinkwasserkunden ausüben 
müssen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie wird das Urteil des BGH unter Würdigung der Hinweise der kommunalen 
 Spitzenverbände und des VKU bewertet, und wie muss der Rechtsrahmen für 
 die Bewertung unterschiedlicher Wasserpreise verändert werden? 

2. Welche Erkenntnisse zur Höhe von Wasserpreisen liegen den 
 niedersächsischen Landeskartellbehörden unter Auswertung der von einer 
 Arbeitsgruppe beim Umweltministerium erarbeiteten Kennzahlen  
 (s. LT-Drucksache 15/1199) vor, und nach welchen Kriterien werden die 
 Preise bisher und nach Auswertung des BGH-Urteils zukünftig geprüft? 

3. Welche Auswirkungen auf die örtliche Daseinsvorsorge / Wasserversorgung 
 hat das Urteil des BGH vor dem Hintergrund, dass die Landtagsmehrheit in 
 der Landtagsentschließung Ganzheitlicher Ansatz im Trinkwasserschutz - 
 Trinkwasserressourcen nachhaltig sichern unter Punkt 4 formuliert: „Der 
 Wettbewerb um einzelne (Wasser-) Versorgungsgebiete, im Regelfalle aber 
 nicht der Wettbewerb innerhalb einzelner Versorgungsgebiete, ist ökonomisch 
 und technisch sinnvoll und fördert die Effizienz der Versorgung. Eine in 
 diesem Sinne verstandene Liberalisierung des Wassermarktes sichert 



 nachhaltig eine preiswerte und verlässliche Trinkwasserversorgung in 
 Niedersachsen“, und soll hier zukünftig der Wettbewerbsgedanke anstelle 
 des Grundsatzes der kommunalen Daseinsvorsorge im Vordergrund stehen? 








